
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/5/29 5Os504/56
(5Os505/56, 5Os506/56)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1956

Norm

StPO §458 Abs4

Rechtssatz

Es ist unzulässig, die Urteilsfällung vorzubehalten und das schließlich gefällte Urteil den Beteiligten durch Übermittlung

von Urteilsausfertigungen bekanntzugeben.
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